
Vertragsgrundlagen: Für das Versicherungsverhältnis gelten die im Versicherungsschein

näher bezeichneten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und sonstige Vereinbarungen 

(z. B. Besondere Bedingungen, Zusatz- und Sonderbedingungen, Klauseln, Tarifbestimmun-

gen). In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind insbesondere die Art, der Umfang

und die Fälligkeit der Versicherungsleistung sowie die vertraglich vereinbarten Kündigungs-

rechte und Vertragsstrafen konkret geregelt.

Geltendes Recht, Gerichtsstände und Sprache: Auf den Vertrag und die vorvertrag -

lichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die jeweils 

geltenden Gerichtsstände sind in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen geregelt. Die

Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in deutscher Sprache mit; während der

Laufzeit dieses Vertrages kommunizieren wir mit Ihnen in deutscher Sprache.

Beratung, Beschwerden: Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrem Versicherungsvertrag,

Ihrem Versicherungsschutz oder auch unserer Beratung und Betreuung Fragen, Wünsche oder

Beschwerden haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Betreuer und unsere Geschäftsstellen

oder die Hauptverwaltung wenden. In Beschwerdefällen steht Ihnen auch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleis tungsaufsicht – Bereich Ver sicherungen – Graurheindorfer Str. 108,

53117 Bonn, als zuständige Aufsichtsbehörde zur Verfügung.

Vertragsbeginn/Vertragsdauer: Soweit kein späteres Datum vereinbart wird, be ginnt der

Vertrag und der durch diesen gewährte Versicherungsschutz mit dem Tag der dem Tag des

Antragseinganges folgt. Der Vertrag wird auf die Dauer von mindes tens einem Jahr ge schlos-

sen. Nach Ablauf dieser Zeit verlängert sich der Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, 

sofern der anderen Vertragspartei nicht spätestens drei Monate vor Ablauf eine Kündigung

zugegangen ist.

Nebenabreden und Deckungszusagen: Nebenabreden und Deckungszusagen sind nur

mit Zustimmung des Versicherers wirksam.

Beitragszahlung an Vermittler: Sofern der Vermittler zum Inkasso nicht ausdrücklich er-

mächtigt wurde, ist er nach dem Vermittlervertrag zur Annahme von Beitragszahlungen nicht

berechtigt. 

Zahlweise: Sofern keine abweichende Angabe gemacht wurde, wird die jähr liche Zahlungs-

weise vereinbart. Bei halbjährlicher Zahlungsweise wird ein Ratenzahlungs -zuschlag in Höhe

von 3 %, bei vierteljährlicher Zahlungsweise in Höhe von 5 %. Der Mindestbeitrag pro Rate

beträgt 5,01 EUR (inkl. Versicherungsteuer). Nebengebühren und Kosten werden nicht erho-

ben. Die VHV ist gesetzlich verpflichtet Versicherungsteuer zu erheben. Die gesetzliche Ver -

sicherungssteuer beträgt 19 %.

SCHLUSSERKLÄRUNG
WIDERRUFSRECHT
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text-

form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungs-

schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen,

die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Ver-

bindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 

jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-

sen dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

VHV Allgemeine Versicherung AG / 30138 Hannover

F 0511.907-89 99 / service@vhv.de

WIDERRUFSFOLGEN
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen

den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages, wenn Sie zuge-

stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den

Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in die-

sem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet:

Anzahl der Tage, 1/360 des Jahresbeitrages

an denen Versicherungsschutz x bzw.

bestanden hat 1/30   des Monatsbeitrages

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-

gang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist,

hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 

gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

BESONDERE HINWEISE
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von

Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

RECHTSFOLGEN BEI ANZEIGEPFLICHTVERLETZUNG 
Verletzt der Antragssteller seine Pflicht, wahrheitsgemäße Angaben zu machen, kann der Ver-

sicherer vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktritts recht ist ausgeschlossen, wenn der Antrags-

steller die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. Bei fahrlässiger Ver let-

zung kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-

gen. Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr lässiger Verletzung und das Kündi-

gungsrecht des Versicherers wegen fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht sind ausge-

schlossen, wenn der Ver sicherer in Kenntnis der nicht angezeigten Umstände den Vertrag zu

anderen Be dingungen bzw. zu einem höheren Beitrag geschlossen hätte. In diesem Fall wer-

den diese Bedingun gen auf Verlangen des Versicherers Vertrags bestandteil. Erhöht sich der

Beitrag um mehr als 10% oder hat der Ver sicherer den Versicherungsschutz für den nicht an-

gezeigten Umstand ausgeschlossen, kann der Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang

der Mitteilung des Versicherers fristlos gekündigt werden.

DATENSCHUTZKLAUSEL
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antrags-

unterlagen oder der Vertragsdurchführung (Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) 

ergeben, an Rückver sicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückver siche-

 rung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an an dere Versicherer und/oder den

Gesamtverband der Deutschen Ver sicherungs wirtschaft e.V. (GDV) zur Weitergabe dieser Daten

an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch für entsprechende Prüfungen

bei ander weitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen. Ich willige

ferner ein, dass die Versicherer der VHV-Gruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und

Leistungsdaten in gemein samen Datensammlungen führen und an den/die für mich zustän di-

 gen Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versiche-

rungsangelegenheiten dient. Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich

weiter ein, dass die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten dar-

über hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienst leistungen nutzen

dürfen. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes

Kenntnis nehmen konnte, das mir vor Vertragsabschluss (mit weiteren Verbraucher informatio-

nen), auf Wunsch auch sofort überlassen wird.

EINWILLIGUNGSKLAUSEL
Ich willige ein, dass der Versicherer zur Prüfung eines Vertragsabschlusses, bei Vertragsände-

rungen, bei Zahlungsverzug und bei einem Leistungsfall Informationen über mein allgemeines

Zahlungsverhalten von der SCHUFA, der InFoScore oder vergleichbaren Unternehmen einholt

und nutzt (vgl. Nr. 7 im Merkblatt zur Datenverarbeitung). Ebenso willige ich ein, dass zum

gleichen Zweck von der Auskunftei eine in einem Scorewert zusammengefasste Einschätzung

meiner Zahlungsfähigkeit, die auf der Grundlage mathe matisch-statis tischer Daten erzeugt

wird, eingeholt und genutzt wird. – Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die

Zukunft widerrufen. Außerdem ist der Versicherer verpflichtet, mir Auskunft zu geben über die

zu meiner Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie zum Zweck der

Speicherung.

HINWEISE / ERLÄUTERUNGEN
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1. Identität des Versicherers

VHV Allgemeine Versicherung AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 57331
USt-IdNr.: DE 815 099 837
Postanschrift: 30138 Hannover
Hausanschrift und 
Sitz der Gesellschaft: VHV-Platz 1

30177 Hannover
(ladungsfähige Anschrift)

Vorstand: Thomas Voigt (Sprecher), Dr. Per-Johan Horgby,
Jürgen A. Junker, Dietrich Werner

Vorsitzender 
des Aufsichtsrates: Uwe H. Reuter

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die VHV Allgemeine Versicherung AG betreibt das Versicherungsgeschäft in den folgenden Versicherungssparten: 
– Kraftfahrtversicherung,
– Allgemeine Haftpflichtversicherung,
– Sachversicherung inkl. Technische Versicherungen,
– Unfallversicherung,
– Kautionsversicherung. 

3. Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen

Für das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen und uns gelten der Antrag, die gesetzlichen Bestimmungen und die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen sowie die für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Besondere Bedingungen, Tarifbestim-
mungen und Sondervereinbarungen.

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versiche-
rungsschein und den jeweils dem Vertrag zugrunde liegenden Vertragsbestimmungen. 

5. Gesamtpreis der Versicherung

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag einschließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer und der
Zeitraum für den der Beitrag zu zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen.

6. Zusätzliche Kosten

Bei Beitragsrückständen berechnen wir 3,50 EUR je Mahnung; bei Rückläufern im Lastschriftverfahren behalten wir uns vor,
Ihnen die Bankgebühren in Rechnung zu stellen. Weitere Gebühren oder Kosten, z.B. für die Antragsbearbeitung werden nicht
erhoben. Falls besondere Kosten für Telekommunikationsgebühren anfallen, die über die normalen Telefonkosten hinausgehen,
werden diese bei der jeweiligen Telefonnummer angegeben. 

7. Beitragszahlung

Die Beiträge sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu zahlen. Diese Termine, die Zahlungsart und die Zahlungsweise können Sie
Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

8. Gültigkeit des Angebots

Den Ihnen überreichten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Beiträge, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedin-
gungen und Verbraucherinformationen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten. 

Allgemeine Vertragsinformationen

gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)
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9. Zustandekommen des Vertrages

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich übereinstimmende Vertragserklärung (Willens-
erklärungen) zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufen. 

Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und
Hinweisen auf die damit verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder
einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab
diesem Zeitpunkt. 

Der Versicherungsschutz kann (weil z.B. noch Einzelheiten der Vertragsgestaltung zu klären sind) auch auf Grund einer vorläufi-
gen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zunächst ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach end-
gültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungs-
schutz endet. 

10.Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit
den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

VHV Allgemeine Versicherung AG / 30138 Hannover
F 0511.907-89 99, service@vhv.de

11.Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des
Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet:

Anzahl der Tage, 1/360 des Jahresbeitrages
an denen Versicherungsschutz X bzw.
bestanden hat 1/30 des Monatsbeitrages

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistun-
gen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

12. Laufzeit des Vertrages

Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindestens ein Jahr. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres verlängert sich
der jeweilige Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt wird. Etwaige Besonderheiten erge-
ben sich aus dem Antrag oder dem Versicherungsschein. 

13. Beendigung des Vertrages

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr und bei Verträgen, die von vornherein einen festen Endtermin vorsehen,
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Handelt es sich um einen Mehrjahres-
vertrag, entnehmen Sie alles Nähere bitte dem Versicherungsschein.

Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgenden Fällen:
– Für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall,
– Für den Versicherer bei Nichtzahlung des Folgebeitrages,
– Für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhung.

Einzelheiten können Sie den nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Bedingungen entnehmen. Gesetzliche Kündigungsrechte
bleiben hiervon unberührt. 

14. Anzuwendendes Recht, zuständiges Gericht

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

Der allgemeine Gerichtsstand für Klagen gegen uns ist Hannover. Als natürliche Person können Sie aber auch an dem Gericht
klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren festen Wohnsitz haben oder, in Ermangelung eines solchen, Ihr
gewöhnlicher Wohnsitz liegt. 
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Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, bestimmt sich abweichend von vorgenannter
Regelung die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem
für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

15. Anzuwendende Sprache

Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in deutscher Sprache mit; während der Laufzeit dieses Vertrages kommu-
nizieren wir mit Ihnen in deutscher Sprache. 

16. Aufsichtsbehörde

Sind Sie mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf,
können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Tel. (02 28) 41 08-0
Fax (02 28) 41 08-1550
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.


